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Versicherungsinformation nach der Informationspflich-
tenverordnung 

Stand: 01.01.2010 

InfSHUK-1001 

 

1. Versicherungsunternehmen 

 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt am Main 

Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht 
Hauptsitz St. Gallen/Schweiz 
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz 
Registergericht Frankfurt am Main HRB 39268 
USt-IdNr. DE 114106960 

 

 

2. Hauptgeschäftstätigkeit 

 

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Vertrieb aller Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung. 

 

 

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistungen 

 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistungen können 
den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen 
sowie in der Kraftfahrzeugversicherung zusätzlich den Tarifbe-
stimmungen und dem jeweiligen Antrag entnommen werden. 
Diese Unterlagen enthalten auch Angaben über Art, Umfang, 
Fälligkeit und Erfüllung der Leistung.  

 

4. Gesamtpreis 

 

Der Gesamtpreis - Jahresprämie zuzüglich Versicherungsteuer - 
kann dem Antrag bzw. aus dem Angebot entnommen werden. 

 

 

5. Zusätzliche Kosten 

 

Besondere Gebühren und Kosten werden mit Ausnahme der in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen genannten nicht 
erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebüh-
ren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, 
werden diese bei der jeweiligen Nummer angegeben. 

 

 

6. Prämienzahlung 

 

Je nach Vereinbarung wird die Prämie monatlich, viertel-, halb-
jährlich oder jährlich oder als Einmalprämie gezahlt. Die verein-
barten Prämien müssen zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt werden. Falls der Versicherungsnehmer eine Einzugser-
mächtigung erteilt hat, wird der Betrag rechtzeitig von diesem 
bekannten Konto abgebucht werden. 

 

 

7. Gültigkeit 

 

Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Angebotsin-
formationen (Allgemeine und Besondere Versicherungsbedin-

gungen, Tarifbestimmungen und Höhe der Prämie) ist befristet 
auf längstens drei Monate, sofern nicht im Angebot ein anderer 
Zeitraum eingeräumt worden ist. 

 

 

8. Zustandekommen des Vertrages und Beginn des Ver-
sicherungsschutzes 

 

Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungsscheins beim 
Versicherungsnehmer zustande. Der Versicherungsschutz be-
ginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
sofern der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
rechtzeitig zahlt. 

 

 

9. Widerrufsrecht 

 

Nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 8 VVG) steht dem Versi-
cherungsnehmer ein Widerrufsrecht zu. Danach kann er seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt, nachdem der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informatio-
nen nach § 7 Abs.1 und Abs.2 des Versicherungsvertragsgeset-
zes in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten hat. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt am Main 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz, und der Versicherer erstattet den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzuge-
währen und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben 
sind. 
 

Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf ausdrücklichen 
Wunsch des Versicherungsnehmers von beiden Vertragspart-
nern vollständig erfüllt worden ist, bevor der Versicherungsneh-
mer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
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10. Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages 

 

Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages können dem Antrag 
bzw. dem Angebot entnommen werden, nach Ausfertigung des 
Versicherungsscheines dem Versicherungsschein selbst. Weite-
re Angaben enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen. 

 

 

11. Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages 

 

Angaben zur Beendigung und Kündigung des Vertrages enthal-
ten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

 

 

12. Anwendbares Recht 

 

Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 

 

Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

 

 

13. Vertragssprache 

 

Die Vertragssprache ist deutsch. 

 

 

14. Außergerichtliches Beschwerdeverfahren 

 

Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwerden 
können gerichtet werden an: 

 

a) den Vermittler 

b) die zuständige Filialdirektion - die Anschrift kann dem 
Versicherungsschein entnommen werden 

c) den Hauptbevollmächtigten der  
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt am Main. 

 

Unser Unternehmen ist außerdem Mitglied im  

 

Verein Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin. 

 

Damit kann unser Versicherungsnehmer das kostenlose außer-
gerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen 
oder sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden (vgl. Punkt 
15). 

 

Unabhängig hiervon kann der Rechtsweg beschritten und ein 
ordentliches Gericht angerufen werden. 

 

 

15. Versicherungsaufsicht 

 

Die zuständige Versicherungsaufsicht ist unter folgender Adresse 
zu erreichen: 

 
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Homepage: www.bafin.de 

 

 




